
SÖZf

SÖZf

ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALÖKONOMIE

Homo oeconomicus technicus         

Von den Physiokraten bis zur
Neoklassik – Henry George und der 
vergessene Faktor Land

Bedarf es wirklich keiner 
Bodenrechtsreform? –
Eine verdrängte Herausforderung 

Eigentum – auch Bodeneigentum –
verpflichtet! – Zur Entstehungsge-
schichte, Auslegung und Bedeutung 
von Artikel 14 Abs. 2 Grundgesetz  

Wege und Irrwege der aktuellen
Bodenreformdiskussion

Grundsteuerreform – Schlägt jetzt die
Stunde der einfachen Lösungen?

Allmenden, Commons und Gemein-
heit – Vom Verschwinden und
Wiederauftauchen der Allmenden

Bericht – Bücher – Personalie 

Helmut Woll 

Bernadette-Julia Felsch

Hans-Jochen Vogel 

Fabian Thiel   

Dirk Löhr 

Ulrich Kriese &  Henry Wilke

Elisabeth Meyer-Renschhausen &
Klaus Prätor 

3

11

19

25

31

46

51

61

196/197.55. Jahrgang Folge Mai 2018

ISSN 0721-0752

Henry George

Fortschritt und Armut
Eine Untersuchung über die
Ursache der industriellen Krisen
und der Zunahme der Armut bei
zunehmendem Reichtum

Herausgegeben und eingeleitet von Dirk Löhr
514 Seiten Hardcover · 22,80 EUR   
ISBN 978-3-7316-1249-0

Deutsch von C.D.F. Gütschow 1880.
Überarbeitung der deutschen Übersetzung
von Florenz Plassmann (Robert Schalkenbach
Foundation, New York, 1998) und 
Dirk Löhr (2017)

Henry George, der bedeutende Bodenreform-Theoretiker, wurde verschiedent-
lich als der letzte große klassische Ökonom bezeichnet. Das Hauptwerk von
Henry George war über Dekaden hinweg eines der am meisten gelesenen
Bücher. Die auf den Arbeiten von Henry George beruhende Denkschule wird
auch "Geoklassik" genannt.

Ausgangspunkt seiner Untersuchungen war die Fragestellung, warum gerade
in den sich entwickelnden Industriegesellschaften trotz eines enormen An-
stiegs der Produktivität die Armut überhandnahm. Henry George nahm dabei
in vielerlei Hinsicht die Ideen der französischen Physiokraten wieder auf,
ging allerdings gedanklich weit über diese hinaus. Er betrachtete – ähnlich
wie die Physiokraten – Boden (incl. Natur) und Arbeit als die originären, und
Kapital lediglich als einen abgeleiteten Produktionsfaktor. Damit steht das
Werk von Henry George der neoklassischen Lehre diametral entgegen, welche
die bis heute weitgehend "bodenlose" Wirtschaftswissenschaft prägt. Ob-
wohl Henry George zwar das Privateigentum an Grund und Boden grundsätz-
lich ablehnte, wollte er es aus politisch-pragmatischen Gründen nicht ab-
schaffen. Stattdessen sollte es über die Wegsteuerung der Bodenerträge "ent-
kernt" werden.

Zwar ist in Deutschland das Werk von Henry George weitgehend in Verges-
senheit geraten, doch hat es v.a. in den angelsächsischen Ländern einen
bleibenden Eindruck hinterlassen. Darüber hinaus beinhaltet insbesondere die
ökonomische Verfassung der asiatischen "Tigerstaaten" geoklassische Elemen-
te. Allen voran zu nennen sind Hong Kong und Singapur, die ihre Staats-
finanzen zu einem großen Teil aus der Abschöpfung der Erträge und Werte
des vornehmlich in staatlichem Eigentum liegenden Bodens bestreiten und
im Gegenzug die konventionellen Steuern minimiert haben. So konnten sich
diese Standorte innerhalb weniger Jahrzehnte von unbedeutenden Ansied-
lungen zu Weltzentren von Handel und Finanzen entwickeln.

Diese Ausgabe von "Fortschritt und Armut" macht das Hauptwerk von Henry
George nach vielen Jahrzehnten erneut in deutscher Sprache zugänglich.

Soeben 
erschienen
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1 Einführung

„Wer sein Eigentum missbraucht, kann sich auf
den Schutz dieser Bestimmungen nicht berufen.“
(Art. 14 Abs. 2 Satz 3 GG; Fassung bis 30.11.1948)

Das Kernproblem der heutigen Diskussion um
die soziale Performance der Bodennutzung liegt
darin, wie es zu bewerkstelligen ist, in einer 
Gesellschaft, deren wesentlicher Antrieb privates
Gewinnstreben ist, die Landnutzung nach den
Grundsätzen für soziale Investments vorzuneh-
men, die auch den ökologischen und sozialen
Wert einer Immobilie inkorporieren. Nötig
scheint mir jedenfalls die Weiterentwicklung der
„unpolitischen Befugnis zur Sozialbindung“ (so
Helmut Rittstieg 2001, Alternativ-Kommentar
zum Grundgesetz, Art. 14/15, Rdnr. 32) des pri-
vaten Grundstückseigentums zu sein. In der Tat
ist ein Hinweis auf eine Sozialbindung vage und
unverbindlich. Interessant und regelrecht span-
nend zu lesen ist der historische Rückblick von
Hans-Peter Schneider zur Entstehungsgeschichte
des Artikel 14 Abs. 2 GG. Die Norm lautet be-
kanntlich: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch
soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit die-
nen“. Die Entstehungsgeschichte dieses Textes,
so Schneider, sei an Obskurität kaum zu überbie-
ten (Schneider 2011, in der Festschrift für Alex-
ander von Brünneck). 

2 Recht auf Eigentum oder Recht 
auf Wohnen? 

Boden kann nicht wie mobile Kapitalwerte be-
handelt werden (BVerfG, in: NJW 1967, 619 f.;
NJW 1980,985). Aus Art. 14 kann nicht ein Recht

auf größtmögliche Rendite aus einem Eigen-
tumsobjekt abgeleitet werden (BVerfG, in: NJW
1986,1669 f.). Das Bundesverfassungsgericht for-
muliert in unmissverständlicher Weise die Be-
deutung der Sozialbindung des Eigentums. Neue
Wege in der Bodenpolitik werden indes schon
lange gesucht; die Therapievorschläge sind um-
fangreich und in der Tat Legende. Die Anamnese
der Städtebaupolitik der Bundesrepublik ist um-
fangreich, die Wirkungsanalyse der jahrzehnte-
langen Vorschläge fällt eher ernüchternd aus;
man denke nur an die erkannten Defizite und
Handlungserfordernisse der „wachsenden Stadt
als Herausforderung für das Recht“ (Weigelt
2016 – sehr lesenswert!). Während sich Juristen
über die Praktikabilität des „Urbanen Gebiets“,
des ersten neuen Gebietstypus in der BauNVO
seit 1962, und seine Anwendung für eine bessere
Innenentwicklung (vgl. § 1 Abs. 5 Satz 3; § 1a
Abs. 2 Satz 4, HS. 2 BauGB) den Kopf zerbrechen
und Vorschläge in Bezug auf die TA Lärm-E, d.h.
Anpassung der db(A)-Werte im Urbanen Gebiet,
Verträglichkeit von Wohnen und Gewerbe, Fort-
entwicklung des Dogmas des Gebietserhaltungs-
anspruchs etc. erörtern, ist der Lehrstuhl für
Baukonstruktion und Baustoffkunde der TU Mün-
chen – hier sind neben dem Lehrstuhlinhaber,
Herrn Prof. Florian Musso vor allem Herr Dipl.-
Ing. Christian Bodensteiner zu nennen – bereits
einen Schritt weiter. Sie haben die Veranstal-
tungsreihe „Nachhaltige Bodennutzung“ orga-
nisiert und finanziert. 

Die Zielrichtung der Veranstaltung könnte man
umschreiben als die Erkenntnis, dass die nut-
zungsgemischte europäische Stadt von dem Er-
fordernis zukünftiger höherer Flächenbedarfe ei-

Eigentum – auch Bodeneigentum – 
verpflichtet

Zur Entstehungsgeschichte, Auslegung und Bedeutung 
von Artikel 14 Abs. 2 Grundgesetz

Fabian Thiel
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grundsätzlich neuralgische Faktoren für einen
hoheitlichen Eigentumseingriff dar. So ist es in
München lediglich gelungen, die Planungsbe-
günstigten im Rahmen der vielfach rezensierten
Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) im Wege
von § 11 BauGB an den Infrastrukturkosten zu
beteiligen. Seit der Einführung von SoBoN bis
2016 wurden den Planungsbegünstigten ca. 700
Mio. Euro in Rechnung gestellt; dies entspricht
lediglich 10 % der tatsächlichen Ausgaben für
Planerstellung und Erschließung (!). Von einem
Erfolgsmodell des Modells der SoBoN kann man
angesichts dieser Zahlen wahrlich nicht spre-
chen. Man vergleiche diese Werte mit den jähr-
lichen Geldumsätzen auf dem Münchner Immo-
bilienmarkt, wie sie in den Immobilienmarktbe-
richten dokumentiert sind und in die Milliarden
Euro gehen. Mit derlei „konsensualen“ Vertrags-
gestaltungen, die oft favorisiert werden, lässt
sich mithin nur ein Bruchteil der planungsbe-
dingten Bodenwertgewinne zu Gunsten des kom-
munalen Haushalts vereinnahmen – ein m. E. nach
mehr als ernüchterndes Ergebnis. 

4 „Neues Bodenrecht“ statt Ertüch-
tigung der Baurechtsinstrumente 
und Implementierung der Recht-
sprechung aus Art. 14 Abs. 2 
(Sätze 1 und 2) GG ?

Die Grundsteuer bringt in München übrigens
jährlich immerhin 316 Mio. Euro ein. In Gebie-
ten, die nach §34 BauGB zu beurteilen sind, wer-
den die Grundsätze der SoBoN gar nicht ange-
wendet. Hier stellt sich nach wie vor die Frage
der Vereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG (Gleich-
heitsgrundsatz). Die „34er“-Eigentümer erhalten
einen nicht gerechtfertigten Sondervorteil. Doch
rechtfertigt dies, von der Notwendigkeit eines
„neuen Bodenrechts“ zu sprechen – in Zeiten, in
denen Gemeinden (etwa Berlin und München)
das neue Leitbild der Innenentwicklung ausru-
fen, aber an Traufhöhenwerten wie vor 100 Jah-
ren festhalten, die nicht zeitgemäße Stellplatz-
regelungen anwenden und dem baulichen Frei-
halten innerstädtischer Filetstücke zustimmen
müssen wie im Beispiel Tempelhofer Feld (hier
ist dem Kollegen Christian Otto von der TU Ber-

nerseits und dem Wunsch nach kleinteiligen,
gemischt-genutzten Quartieren andererseits ge-
leitet ist. Aber auch die bestgemeinten gesetz-
geberischen Intentionen wie die Einführung des
§ 6a BauNVO können die Bekämpfung der Wohn-
raumknappheit nicht umfassend voran bringen,
wenn sie nicht von eigentumspolitischen Inno-
vationen begleitet werden. Solange der Großteil
der Kommunen nicht einmal einen informatio-
nellen Überblick über das Ausmaß des Leer-
stands hat (§ 200 Abs. 3 BauGB), geht die Stra-
tegie „Innen vor Außen“ zwangsläufig ins Leere
oder wird erheblich erschwert.

3 Städtebauliche Gründe als legitimer
Zweck eines Eigentumseingriffs? 
Die zivilrechtliche Seite der 
Bodenfrage

Neben der öffentlich-rechtlichen ist natürlich
auch die zivilrechtliche Seite der „Bodenfrage“
mit in den Blick zu nehmen. Beispiel: Baugeneh-
migungen. Stets wird in Veröffentlichungen auf
die Zahl der erteilten Baugenehmigungen verwie-
sen und daraus auf das (Neu-)Bauvolumen ge-
schlossen. Baugenehmigungen sind freilich zum
Spekulationsgut par excellence für die „Land-
banker“ geworden. Da das Eigentum oder ein ver-
gleichbares Recht keine Voraussetzung für die
Antragstellung einer Baugenehmigung ist, ergibt
sich daraus im Umkehrschluss, dass auch derje-
nige, der nicht Eigentümer ist, Bauherr sein
kann. Abzustellen ist demnach insoweit auf die
Sachherrschaft des Bauherrn, also auf dessen
Möglichkeit, den Ablauf des Bauvorhabens letzt-
lich nach seinem Willen zu beherrschen, also
auch (z.B. trotz Wohnraumknappheit) nicht zu
bauen, mit erheblicher zeitlicher Verzögerung zu
bauen oder die Baugenehmigung vor Baubeginn
zu veräußern. Ist eine Baugenehmigung erteilt,
steht es dem Bauherrn offen, die daraus begrün-
deten Rechte und Pflichten auf eine weitere Per-
son zu übertragen, und zwar auch durch rechts-
geschäftliche Vereinbarung (Kauf). Gleiches gilt
auch für den Zeitraum bis zur Erteilung der Bau-
genehmigung (vgl. etwa OLG Düsseldorf, Urteil
vom 26.08. 2009 - 18 U 73/08). 

Privatnützigkeit und Freibestimmtheit stellen
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Beihilfenverfahren und um Partizipation in der
Bauleitplanung am Beispiel der Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen als Teil der Öffentlich-
keit (§ 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Insgesamt müs-
sen Praktikabilität und Anwendbarkeit des BauGB
weitaus mehr in Rede stehen, vor allem hin-
sichtlich der „wachsenden Stadt“ (Weigelt 2016).
Weigelt betont m.E. zu Recht, die Wohnung sei
conditio sine qua non der Freiheitsbetätigung. 

5 Boden als soziales Konstrukt

Boden im eigentlichen Sinne ist zuallererst ein
soziales Konstrukt, eine Erfindung. Er ist vor al-
lem keine Ware, weil er sich nicht erzeugen und
nach Belieben vermehren lässt. Es gibt vier re-
levante Ebenen einer sozialverträglichen Haus-
haltspolitik für Grundflächen: Planung, Alloka-
tion, Verteilung und den finanziellen Rahmen.
Räumlich ergeben sich die in der nachfolgenden
Tabelle aufgeführten Maßnahmen und Instru-
mente. Diese Politik muss als konsistente Ge-
samtstrategie begriffen werden. Eine außeror-

lin ausdrücklich zuzustimmen). Auf den ersten
Blick mögen die Forderungen nach einem „neuen
Bodenrecht“ daher zugegebenermaßen irritierend
sein. Gleichwohl darf man gewichtige Stimmen,
die ebendies fordern, nicht leichtfertig beiseite
wischen. So forderte Hans Stimmann in der FAZ
vom 3. April 2017: „Stellt endlich die Bodenfra-
ge“ (Anm.: Warum stellt Stimmann diese Frage
erst jetzt ?). Am Beispiel der Europacity Berlin
schildert Stimmann anschaulich die Querver-
bindungen zwischen Terraingesellschaften (vgl.
A. Damaschke), Bodenfrage und „Stadtproduk-
tion“, zwischen Wettbewerbsverfahren, unver-
bindlich bleibender „Masterpläne“ und mangeln-
der Steuerungsfähigkeit; hinzuweisen ist auf die
„beim Bund, Senat und Bezirk verlorengegange-
ne Kompetenz, wenigstens auf eigenen Flächen
wieder eine Form von Stadt zu bauen, die viel-
leicht den viel beschworenen Gründern des 21.
Jahrhunderts eine Chance gäbe“. Im Übrigen
dominiert „zu viel Berlin“ im Diskurs um eine
neue Liegenschaftspolitik, um die Renaissance
des Erbbaurechts, um Vergabe- und europäische

Ebene 
Stadt – Land – Bund

Stadtquartier/Stadtteil

Stadt

Region/Bundesland

Bund

Raumplanerische Instrumente und Maßnahmen für eine zeitgenös-
sische Flächenhaushaltspolitik

Bodenordnung, Bauleitplanung, besonderes Städtebaurecht; Städtebau-
förderung zur Quartiersaufwertung; Flächensanierung und Entwicklung

Kommunale Baulandprogramme, bodenpolitische Grundsatzbeschlüsse,
Stadtumbaukonzepte, städtebauliche Verträge, revolvierende (Brach-
flächen-) Fonds, Fördermittel; Privatisierung von Immobilien in öffent-
lichen Märkten: Zwischenerwerber und Aktienspekulanten/„Heuschre-
cken“ versus Sozialwohnungsbau, Baugenossenschaften und selbstnut-
zende Baugruppen, Wohnprojekte

Regionale Flächennutzungspläne, Stadt-Umland-Verträge, Baugebiets-
ausweisungen, ökologische genossenschaftliche Nutzungsgemeinschaf-
ten (ecological land trusts; land pools); Börsengänge von Immobilien-
unternehmen; Beispiel: LEG Nordrhein-Westfalen

Privatisierung von DB- und Post-Liegenschaften, Sanierung und Wieder-
nutzung von Immobilien durch die TLG und selbstnutzende Baugrup-
pen; Verkauf von Immobilien durch die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben (BImA) GmbH an sozial und ökologisch nachhaltig arbeitende
Sozialunternehmen; Künstlerinitiativen

Bodenpolitischer und raumplanerischer Überbau in Deutschland
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konsequente, bürgeroffene Weiterentwicklung der
„Open Data“-Bewegung (Prorok und Krabina 2012)
durch Verschneidung von Daten des Amtlichen
Liegenschaftskataster-Informationssystems
(ALKIS) mit planungs- und personenbezogenen
Informationen. Insbesondere das Kriterium „In-
formation“, das mit ALKIS und einer Geodaten-
infrastruktur (GDI) verbessert werden soll, ist m.
E. nach noch nicht hinreichend erfüllt. In jedem
Fall besteht Optimierungspotenzial.

6 Überlegungen zu weitergehenden 
Reformen des Bodenrechts: de lege
ferenda

Bodenrechtsaufgaben führen in verfassungs-
rechtliche Untiefen, die gleichwohl herausfor-
dernd sind. Sie werden vor dem Hintergrund,
dass sämtliche Versuche zur Neukonzeption des
Bodenrechts – etwa die Versuche Hans-Jochen
Vogels mit seinem geteilten Eigentum in den
1970ern, die Versuche zur „Abschöpfung“ von
Bodenwertsteigerungen und ähnliches – geschei-
tert sind, herausfordernder. Richtschnur ist stets
die „Baufreiheit“. Auf Versuche zur Lancierung
einer Totalrevision der Verfassung am Vorbild der
Eidgenossenschaft mit der (erfolglosen) Initia-
tive zur Verankerung eines Artikels zur Eigen-
tumspolitik in der Bundesverfassung (vgl. Art.
30 VE 1977 – Totalrevision der schweizerischen
Bundesverfassung) mochten sich Juristen in
Deutschland (bislang) nicht recht einlassen. Das
Bundesverfassungsgericht hat festgelegt, dass
Regelungen im Sinne des Art. 14 Abs. 2 GG nicht
allein aufgrund von Verwaltungsakten und Recht-
sprechung zulässig sind, sondern stets der Ge-
setzgebung bedürfen. Beispielsweise stellt Art. 4
Abs. 2 des Gesetzes zur Änderung des Wohnungs-
bindungsgesetzes (WoBindÄndG) für entsprech-
ende Nutzungsvorgaben eine Regelung im Sinne
von Art. 14 Abs. 2 GG dar. Weitere bundesver-
fassungsgerichtlichen Entscheidungen, etwa die
„Pflichtexemplar“-Entscheidung als leading case,
ließen sich anführen.

Außerhalb bestehender gesetzlicher Verpflich-
tungen leiten sich aus dem deutschen Grundge-
setz deshalb keine darüber hinausgehenden „ak-
tiven“ Verpflichtungen für Eigentümer ab. Nötig

dentlich interessante Aufgabe wird in der Bun-
desrepublik in den nächsten Jahren die Analyse
sein, welche Strategien für Grundstücke in Frage
kommen könnten, die keine ökonomisch ver-
nünftige und tragfähige (Wieder-)Nutzungsper-
spektive für die Eigentümer mehr bieten, etwa
kontaminierte Brachflächen in Schrumpfungsre-
gionen. Es fehlen in solchen Gebieten schlicht-
weg die Eigentümer, die einen Anreiz für die
Nutzung ihrer Grundstücke sehen. Kooperation
mit den Planungsbehörden findet dann meist
nicht mehr statt. Viele Kommunen versuchen,
ihrer prekären Finanzknappheit dadurch Herr zu
werden, dass sie nicht mehr benötigte öffent-
liche Grundstücke an meistbietende Investoren
veräußern. Die soziale und kulturelle Vielfalt
droht dann abhanden zu kommen. Das Raumbei-
spiel Berlin zeigt dies anschaulich.

Es geht in Deutschland mithin um soziale
Bodenpolitik: um die „Soziale Frage“, um öffent-
liches Eigentum, eine intelligente Flächenhaus-
haltspolitik, die Effizienz der Grundstücksbewer-
tung einschließlich Unterwertveräußerungsrech-
te, die Inventarisierung der Vermögenswerte für
ein Baulandkataster und um partizipative Pla-
nung. Eine Diskussion hat sich außerdem über
Schrottimmobilien als ernste stadtplanerische
Herausforderung ergeben. Stadtumbau, Sanie-
rung, aber auch Abriss von Gebäuden sind vor-
rangig durch – knapper werdende – Städtebau-
förderungsmittel als Lockstoff für die Eigentümer
erreichbar, kaum durch städtebauliche Verträge
gemäß § 11 BauGB und nur eingeschränkt durch
Eigentümerselbstbeteiligung. Gemeinden sind zu
einer aktiven, haushälterischen und bevorraten-
den Grundflächenhaushaltspolitik aufgerufen
(Krautzberger/Güttler 1983). Eine andere (Bo-
den-)Politik ist durch politische Setzung in den
Gemeinden Deutschlands jederzeit möglich; sie
ist es auch zukünftig bei allerdings kontinuier-
lich abnehmendem öffentlichem Grundstücks-
portfolio. Auch die allseits beklagte Finanznot
der Kommunen ist eine ausschließlich politisch
herbeigeführte Entscheidung. Eigentums- und
Steuerrecht, aber auch die Rolle der privaten Ge-
schäftsbanken für die Stadtentwicklung sind
wichtige Stellschrauben in einer zukunftsfähigen
Flächenhaushaltspolitik. Hierzu gehört auch die



29Fabian Thiel: Eigentum – auch Bodeneigentum – verpflichtet

Zeitschrift für Sozialökonomie 196-197/2018

scheint mir jedenfalls die Weiterentwicklung der
unpolitischen Befugnis zur Sozialbindung des
privaten Grundstückseigentums zu sein. Nach
kontroversen Debatten im in seiner Bedeutung
für den endgültigen Text des Grundgesetzes kaum
zu überschätzenden Allgemeinen Redaktionsaus-
schuss (ARA) wurde in seiner letzten Sitzung der
ursprünglich vorgesehene Art. 14 Abs. 2 Satz 3
GG wieder gestrichen. Bis zum 30.11.1948 lau-
tete dieser 3. Satz: „Wer sein Eigentum miss-
braucht, kann sich auf den Schutz dieser Bestim-
mungen nicht berufen.” Dem ARA gehörten übri-
gens lediglich drei Mitglieder an: v. Brentano
(CDU), Zinn (SPD) und Dehler (FDP). Nicht aus-
zudenken, welche Handlungsspielräume sich für
die öffentlichen Planungsträger in der Bundesre-
publik in Bezug auf nicht-kooperationsbereite,
widerborstige Grundstückseigentümer eröffnet
hätten, wenn dieser entscheidende Satz, der in
seiner Tragweite möglicherweise sogar weit be-
deutender als Art. 14 Abs. 3 GG (Enteignung) ge-
wesen wäre, in der Endfassung des GG Bestand
gehabt hätte. Vielleicht haben wir es in 200 Jah-
ren mit völlig anderen Bodeneigentums- und
Nutzungsformen zu tun als heute. Richtschnur
könnte der altruistische Homo Cooperativus sein.
Er sollte den Prinzipien Bedürfnisbefriedigung,
Bedarfsdeckung, Bürgerbeteiligung, Sozialpla-
nung und Bodenzugangsgerechtigkeit folgen.

7 Bewertung und Fazit: Neues 
Bodenrecht oder Verfassungsge-
schichtsertüchtigung des Art. 14 
Abs. 2 GG? 

Als Quintessenz kann festgehalten werden, dass
in manchen Gemeinderäten die Unkenntnis der
komplexen Instrumente der Bodenordnung und
Landentwicklung vor allem in Innenbereichen,
wie auch der Instrumente des BauGB (etwa Bau-
gebote), groß ist. Es fehlt m.E. nach eine umfas-
sende, indes leicht verständliche „Eigentumsauf-
klärung“ durch Schulungen in den Gemeinden,
Rathäusern und Gemeinderäten. Dabei müsste in
Gestalt eines Leitfadens deutlich werden, was mit
Artikel 14 GG möglich ist und was nicht; Rechts-
prechung ist dynamisch, und die Planungswirk-
lichkeit ist entsprechend anzupassen. Der Um-

gang mit Brachflächen ist tabuisiert. Die grund-
gesetzlich gegebene Möglichkeit, Brachflächen
notfalls zu sozialisieren, wird wie ein Stigma be-
handelt. Nicht jeder, der Vergemeinschaftungen
oder Gemeineigentum thematisiert, ist per se ein
Kommunist. Nötig sind jedenfalls neue demokra-
tische (Planungs-)Prozesse, Verfahren und Instru-
mente, die hinsichtlich der künftigen Nutzung
und Gestaltung von Grundstücken einerseits eine
frühzeitige, umfassende und sachdienliche In-
formation von Bürgern und Eigentümern gewähr-
leisten, andererseits die in der Wohnbevölkerung
vorhandenen Ideen, Bedürfnisse aber auch Sor-
gen und Bedenken aufgreifen, und schließlich
auch die Bereitschaft von Bürgern, ihre Kraft, Zeit
und Kreativität bei der Gestaltung von gemein-
schaftlich nutzbaren Grundstücken einzubringen,
zum Wohle der Allgemeinheit (Art. 14 Abs. 2 Satz
2 GG) zu aktivieren. Nicht verschwiegen werden
soll indes auch, dass die meisten Juristen, die
sich derzeit mit dem Thema Eigentum in Disser-
tationen und Habilitationen beschäftigen, sich
mit einer Ausweitung des Privateigentumsschut-
zes beschäftigen denn mit einer Konkretisierung
und Ausweitung des Inhalts der Sozialbindung.
Sie folgen – mehr denn je – Walter Leisner, der
vehement die Auffassung vertrat, das Eigentum
sei kein sozialpolitisches Experimentierfeld, son-
dern ein Gegenstand und die Grundlage der recht-
lichen Sicherheit in diesem Staate. In bemer-
kenswertem Gegensatz zur Verfassungsgeschich-
te des Art. 14 Abs. 2 GG schrieb Leisner, die „So-
zialbindung eröffnet keine Räume gesellschafts-
verändernder Reformen“ (Leisner 1972, 239). Mei-
ner Auffassung nach hat Land (vgl. BDA 2015)
indes durchaus eine gesteigerte Sozialbindung,
die sich unmittelbar aus der Bedeutung von
Architektur und gebauter Umwelt ableiten lässt.
Stimmann ist im Übrigen darin zu folgen, dass es
nicht an der fehlenden Dichte oder der Nut-
zungsmischung und schon gar nicht am Pla-
nungsrecht oder der Bürgerbeteiligung liegt,
dass die Zukunft in vielen Innenstädten Deutsch-
lands – allen voran Frankfurts/Main – „verbaut“
ist, wie Niklas Maak in der FAZ messerscharf
nachweist (Maak 2017, 9). Sein Befund: Nach-
dem die Städte jahrzehntelang durch den unbe-
sorgten Abverkauf öffentlicher Liegenschaften an
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meistbietende private Entwickler die Lage der
Stadt ins Desaströse haben abgleiten lassen,
werden nun ein paar kostengünstige „Wohnhüh-
nerställe“ nachgeliefert. 

(Vorläufiges) Endergebnis: Die Lösung für „gu-
tes Wohnen“ liegt nicht im Baurecht, schon gar
nicht im Bauordnungsrecht, Mietrecht („Miet-
preisbremse“) oder im Vergaberecht – sie liegt
fraglos in der Fortentwicklung Art. 14 Abs. 2 GG.
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Prof. Dr. Wolfgang Zeidler 
(1924-1987) ehemaliger Präsident des

Bundesverfassungsgerichts

„Der Staat hat in den letzten Jahrzehnten
einige Hundert Milliarden dadurch verschenkt,
dass er darauf verzichtet hat, die ungeheuren
Vermögen, die im Grundeigentum stecken, in
einer auch nur annähernd angemessenen Weise
zu besteuern. …

Da gibt es nicht nur fast unerschöpfliche
Goldadern, die sich erschließen ließen, wenn
die Politik nicht einer bestimmten Klientel
gefällig wäre. Das jetzige Recht bewirkt eine
ungeheure Bevorzugung teils des Grundeigen-
tums, teils aber auch der Gewinne, die aus
dem Handel mit Grundstücken fließen. … In
den letzten Jahrzehnten sind in den deutschen
Ballungsgebieten die Grundstücke, die günstig
lagen, enorm im Wert gestiegen. Kein Mensch
ist je ernsthaft darum bemüht gewesen, die ge-
waltigen Wertzuwächse steuerlich anzuzapfen.
…

So hat sich die Rechtsordnung bisweilen da-
hin ausgewirkt, dass Eigentum in der Hand ei-
nes Reichen und Mächtigen auch wirken konn-
te wie eine gegen die Mitmenschen gerichtete
Waffe. … Auch hier hat der allgemeine Rea-
litätsverlust die Erkenntnis verdrängt, welche
Einbußen an Chancengleichheit die unum-
schränkte Herrschaft eines Besitzstandsden-
kens bewirkt. Und völlig vergessen wird: Wo
die Möglichkeit zur Reform fehlt, wird Revo-
lution legitim.“

Sie laufen ins offene Messer – Ungerechtigkeiten im 
Steuer- und Sozialrecht. Interview mit dem früheren 
Verfassungsgerichtspräsidenten Prof. Dr. Wolfgang Zeidler
in: Der Spiegel Nr. 50/1984  
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13511243.html

*
Die Beiträge zu einer Tagung „Eigentum verpflichtet“
am 1.12.2017 in Frankfurt können auf dieser Website

eingesehen werden:
https://video.frankfurt-university.de/tj
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